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Betrifft 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert 
wird; Begutachtungsverfahren; Stellungnahme 
 
 
Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 25. Jänner 2011 beschlossen, zum Ent-

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Ausländerbeschäftigungsgesetz geändert wird, 

wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

 

Zu Z. 19 (§ 17): 

 

Es wäre anzustreben, dass Fremde, die nicht ausgewiesen werden können und denen 

daher nach § 44a oder § 44b NAG ein Aufenthaltstitel erteilt wird, Zugang zum österreichi-

schen Arbeitsmarkt erhalten. Dies würde den legalen Einsatz der eigenen Arbeitskraft er-

möglichen und Kosten bei den Ländern (Mindestsicherung) vermindern. 

 

§ 17 wäre in diesem Sinne zu überarbeiten. 
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Zu den Kosten: 

 

Gemäß § 14 Abs. 1 des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG) ist jedem Entwurf für ein Bun-

desgesetz, eine Verordnung, eine über- oder zwischenstaatliche Vereinbarung und eine 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG von dem Bundesminister, in dessen Wirkungsbereich 

der Entwurf ausgearbeitet wurde, eine den Richtlinien gemäß Abs. 5 entsprechende Dar-

stellung der finanziellen Auswirkungen anzuschließen. Ergeben sich aus einer solchen 

Maßnahme für eine am Finanzausgleich beteiligte andere Gebietskörperschaft Ausfälle an 

Steuern, an deren Ertrag sie beteiligt ist, Mehrausgaben oder Minderausgaben, höhere 

oder geringere Kosten, Mehreinahmen oder Mehrerlöse, sind auch diese finanziellen Aus-

wirkungen in der Stellungnahme darzustellen (§ 14 Abs. 3 BHG). 

 

Weder das Vorblatt noch die Erläuterungen enthalten Angaben zu den finanziellen Aus-

wirkungen zu einem möglichen Mehraufwand beim Zulassungsverfahren nach § 12d. Ein 

finanzieller Mehraufwand könnte sich aber dadurch ergeben, dass aufgrund des vorgese-

henen kriteriengeleiteten Zulassungsverfahrens für Schlüsselkräfte künftig wesentlich 

mehr Anträge gestellt werden als bisher. In welchem Ausmaß diese Steigerung der An-

tragszahlen stattfindet, kann derzeit nicht vorhergesehen werden. 

 

Die in den Erläuterungen enthaltenen Angaben zu den finanziellen Auswirkungen sind da-

her lückenhaft und entsprechen nicht den Vorgaben des § 14 BHG. Es wird daher zu-

nächst die Vorlage einer dem Bundeshaushaltsgesetz entsprechenden Kostendarstellung 

verlangt. Unabhängig davon wird die Abgeltung der im Fall einer Realisierung des vorlie-

genden Entwurfes dem Land Niederösterreich erwachsenden Mehrkosten durch den Bund 

gefordert. 

 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

13/SN-250/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 3 - 

5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur

13/SN-250/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt 3 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




